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Liebe Leserin, lieber Leser,

in Bayern sind etwa 110.000 Bau- und 50.000 Bodendenkmäler bekannt.
Diese Fülle verdeutlicht die unverzichtbare Bedeutung des 1973 eingeführten 
Bayerischen Denkmalschutzgesetzes (BayDSchG).

Das BayDSchG ist das demokratisch legitimierte Regelwerk für den Denkmal-
schutz in Bayern. Die jüngsten Änderungen lassen es Schritt halten mit den 
Anforderungen der Energiewende und des Bürokratieabbaus. Diese Textaus-
gabe soll Ihnen als wertvolle Begleitung dienen, um vor Ort im Denkmal, am 
Schreibtisch oder im Gerichtssaal kompetent denkmalrechtliche Fragen zu 
beurteilen.

Die Ausgabe bietet auch ausreichend Platz für persönliche Notizen, um 
sich mit dem Gesetz vertraut zu machen. Bei der praktischen Anwendung  
wünsche ich Ihnen viel Erfolg!

Ihr

Prof. Dipl.-Ing. Architekt Mathias Pfeil
Generalkonservator

GRUßWORT

Denkmäler verbinden.

VERGANGENHEIT UND ZUKUNFT
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Verfassung des Freistaates Bayern in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 15. Dezember 1998

(Auszug)

Art. 3
(1) 	� ¹Bayern ist ein Rechts-, Kultur- und Sozialstaat.
 
	 ²Er dient dem Gemeinwohl.

(2) 	� ¹Der Staat schützt die natürlichen Lebensgrund
lagen und die kulturelle Überlieferung. […]

Art. 83
(1) 	� In den eigenen Wirkungskreis der Gemeinden 

(Art. 11 Abs. 2) fallen insbesonders die […] örtliche 
Kulturpflege; […] Erhaltung ortsgeschichtlicher 
Denkmäler und Bauten. […]

Art. 141 […]
(2) 	� Staat, Gemeinden und Körperschaften des öffent-

lichen Rechts haben die Aufgabe, die Denkmäler 
der Kunst, der Geschichte und der Natur so-
wie die Landschaft zu schützen und zu pflegen, 
herabgewürdigte Denkmäler der Kunst und der  
Geschichte möglichst ihrer früheren Bestimmung 
wieder zuzuführen, die Abwanderung deutschen 
Kunstbesitzes ins Ausland zu verhüten.

Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler  
(Bayerisches Denkmalschutzgesetz – BayDSchG)
Vom 25. Juni 1973

TEIL 1 ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Art. 1 Begriffsbestimmungen 
(1) 	� Denkmäler sind von Menschen geschaffene Sachen 

oder Teile davon aus vergangener Zeit, deren Erhal-
tung wegen ihrer geschichtlichen, künstlerischen, 
städtebaulichen, wissenschaftlichen oder volks-
kundlichen Bedeutung im Interesse der All
gemeinheit liegt.

(2) 	� ¹Baudenkmäler sind bauliche Anlagen oder Teile 
davon aus vergangener Zeit, soweit sie nicht unter 
Abs. 4 fallen, einschließlich dafür bestimmter his-
torischer Ausstattungsstücke und mit der in Abs. 1 
bezeichneten Bedeutung.

	 �²Auch bewegliche Sachen können historische Aus-
stattungsstücke sein, wenn sie integrale Bestand-
teile einer historischen Raumkonzeption oder einer 
ihr gleichzusetzenden historisch abgeschlossenen 
Neuausstattung oder Umgestaltung sind.

	� ³Gartenanlagen, die die Voraussetzungen des Abs. 1 
erfüllen, gelten als Baudenkmäler.

NOTIZENNOTIZEN
Zum Inhaltsverzeichnis
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(3) 	� Zu den Baudenkmälern kann auch eine Mehrheit 
von baulichen Anlagen (Ensemble) gehören, und 
zwar auch dann, wenn keine oder nur einzelne  
dazugehörige bauliche Anlagen die Voraus
setzungen des Abs. 1 erfüllen, das Orts-, Platz- oder  
Straßenbild aber insgesamt erhaltenswürdig ist.

(4)	� Bodendenkmäler sind bewegliche und unbeweg-
liche Denkmäler einschließlich der zu ihnen ge-
hörenden menschlichen Gebeine, tierischen und 
sonstigen organischen Überreste, die sich im Bo-
den befinden oder befanden und in der Regel aus 
vor- oder frühgeschichtlicher Zeit stammen.

Art. 2 Denkmalliste
	� ¹Die Baudenkmäler und die Bodendenkmäler sol-

len nachrichtlich in ein Verzeichnis (Denkmalliste) 
aufgenommen werden. 

	 �²Das Landesamt für Denkmalpflege kennzeichnet in 
der Denkmalliste die Baudenkmäler, bei denen nur 

das Erscheinungsbild erhaltenswürdig ist, sowie die 
Bau- und Bodendenkmäler, für die es eine Zustim-
mung zu einem Denkmalpflegewerk erteilt hat. 

	 �³Die Eintragung erfolgt durch das Landesamt für 
Denkmalpflege von Amts wegen im Benehmen mit 
der Gemeinde. 

	� ⁴Der Berechtigte und der zuständige Heimatpfleger 
können die Eintragung anregen.

	� ⁵Eine Neueintragung von Baudenkmälern, bei de-
nen nur das Erscheinungsbild erhaltenswürdig ist, 
erfolgt nur auf Antrag des Eigentümers oder in be-
sonders wichtigen Fällen durch das Landesamt für 
Denkmalpflege im Benehmen mit der Gemeinde.

�⁶Die Eintragung ist im Bebauungsplan kenntlich zu 
machen.

7Die Liste kann von jedermann eingesehen werden.

Art. 3 Gemeindliche Rücksichtnahme 
 	� Die Gemeinden nehmen bei ihrer Tätigkeit, vor 

allem im Rahmen der Bauleitplanung, auf die  
Belange des Denkmalschutzes und der Denkmal- 
pflege, insbesondere auf die Erhaltung von 
Ensembles, angemessen Rücksicht.

PRAXISTIPP: 
Die Denkmalliste ist stets aktuell über den Bayerischen 
DenkmalAtlas – www.denkmal.bayern.de –  
öffentlich zugänglich.

NOTIZENNOTIZEN
Zum Inhaltsverzeichnis

https://geoportal.bayern.de/denkmalatlas/
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TEIL 2 BAUDENKMÄLER

Art. 4 Erhaltung von Baudenkmälern 
 (1)	  �¹Die Eigentümer und die sonst dinglich Ver- 

fügungsberechtigten von Baudenkmälern haben 
ihre Baudenkmäler instandzuhalten, instandzu-
setzen, sachgemäß zu behandeln und vor Gefähr-
dung zu schützen, soweit ihnen das zuzumuten ist.

	�
	� ²Ist der Eigentümer oder der sonst dinglich Verfü-

gungsberechtigte nicht der unmittelbare Besitzer, 
so gilt Satz 1 auch für den unmittelbaren Besitzer, 
soweit dieser die Möglichkeit hat, entsprechend zu 
verfahren.

(2) 	� ¹Die in Abs. 1 genannten Personen können ver-
pflichtet werden, bestimmte Erhaltungsmaß- 
nahmen ganz oder zum Teil durchzuführen, soweit 
ihnen das insbesondere unter Berücksichtigung 
ihrer sonstigen Aufgaben und Verpflichtungen  
zumutbar ist; soweit sie die Maßnahmen nicht 
selbst durchzuführen haben, können sie zur  
Duldung der Maßnahmen verpflichtet werden.

	� ²Entscheidungen, durch die der Bund oder die  
Länder verpflichtet werden sollen, bedürfen der 
vorherigen Zustimmung der Obersten Denkmal-
schutzbehörde.

(3) 	� ¹Macht der Zustand eines Baudenkmals Maß- 
nahmen zu seiner Instandhaltung, Instandsetzung 
oder zu seinem Schutz erforderlich, ohne dass  
eine vollstreckbare Entscheidung nach Abs. 2 
vorliegt, so kann die zuständige Denkmalschutz- 
behörde die Maßnahmen durchführen oder durch-
führen lassen.

	 �²Die dinglich und obligatorisch Berechtigten  
können zur Duldung der Maßnahmen verpflichtet 
werden.

	� ³Die Kosten der Maßnahmen tragen die in Abs. 1  
genannten Personen, soweit sie nach Abs. 2 zur 
Durchführung der Maßnahmen verpflichtet wur-
den oder hätten verpflichtet werden können, im 
übrigen der Entschädigungsfonds.

(4) 	� Handlungen, die ein Baudenkmal schädigen oder 
gefährden, können untersagt werden.

Art. 5 Nutzung von Baudenkmälern 
 	 �¹Baudenkmäler sollen möglichst entsprechend 

ihrer ursprünglichen Zweckbestimmung genutzt 
werden.

	� ²Werden Baudenkmäler nicht mehr entsprechend 
ihrer ursprünglichen Zweckbestimmung genutzt, 

NOTIZENNOTIZEN
Zum Inhaltsverzeichnis
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so sollen die Eigentümer und die sonst dinglich 
oder obligatorisch zur Nutzung Berechtigten eine 
der ursprünglichen gleiche oder gleichwertige  
Nutzung anstreben.

	� ³Soweit dies nicht möglich ist, soll eine Nutzung 
gewählt werden, die eine möglichst weitgehende 
Erhaltung der Substanz auf die Dauer gewährleistet.

	� ⁴Sind verschiedene Nutzungen möglich, so soll  
diejenige Nutzung gewählt werden, die das Bau-
denkmal und sein Zubehör am wenigsten beein-
trächtigt.

	 �⁵Staat, Gemeinden und sonstige Körperschaften 
des öffentlichen Rechts sollen Eigentümer und  
Besitzer unterstützen.

Art. 6 Maßnahmen an Baudenkmälern 
(1)	� ¹Wer

	� 1. Baudenkmäler beseitigen, verändern oder an 
einen anderen Ort verbringen oder

	� 2. geschützte Ausstattungsstücke beseitigen, ver-
ändern, an einen anderen Ort verbringen oder aus 
einem Baudenkmal entfernen

	� will, bedarf der Erlaubnis, soweit in Abs. 2 und 3 
nichts anderes bestimmt ist.

	�  
²Der Erlaubnis bedarf auch, wer in der Nähe von 
Baudenkmälern Anlagen errichten, verändern 
oder beseitigen will, wenn sich dies auf Bestand 
oder Erscheinungsbild eines der Baudenkmäler 
auswirken kann.

	� ³Wer ein Ensemble verändern will, bedarf der  
Erlaubnis nur, wenn die Veränderung eine bauliche 
Anlage betrifft, die für sich genommen ein Bau- 
denkmal ist, oder wenn sie sich auf das Er-
scheinungsbild des Ensembles auswirken kann.

	� 4Wer ein Baudenkmal, bei dem nur das Erschei-
nungsbild erhaltungswürdig ist, verändern will, 
bedarf der Erlaubnis nur, wenn sich diese Verän-
derung auf den Bestand oder das Erscheinungsbild 
auswirken kann.

(2)	  �¹Das Landesamt für Denkmalpflege kann re-
gelmäßig wiederkehrenden oder längerfristig 
vorhersehbaren Instandhaltungs- und Instand-
setzungsmaßnahmen an Baudenkmälern im 
Rahmen einer mehrjährigen maximal zehn Jah-
re umfassenden Unterlage zur Pflege (Denkmal-
pflegewerk) im Benehmen mit der zuständigen 

NOTIZENNOTIZEN
Zum Inhaltsverzeichnis
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Denkmalschutzbehörde zustimmen.

	 �²In diesen Fällen bedarf es abweichend von Abs. 1 
keiner Erlaubnis für Maßnahmen in Durchführung 
des Denkmalpflegewerks.

(3) 	� Erlaubnisfrei sind 

	 1. an und in Baudenkmälern

	 a)	� Küchen- und Baderneuerungen, die nicht 
mit einem Verlust historischer Ausstat-
tungs- und Bauelemente, einer Grund-
rissveränderung oder erheblichen Subs-
tanzeingriffen in Mauerwerk und Boden 
verbunden sind, 

	 b)	� temporäre Maßnahmen, die reversibel nur 
das Erscheinungsbild des Denkmals über 
einen Zeitraum von höchstens drei Mona-
ten beeinträchtigen, 

	 c)	� die Beseitigung von Antennen, Satelliten-

schüsseln, Be- und Entlüftungsanlagen 
sowie von nicht in die Gebäudeaußenhülle 
integrierten Solarenergieanlagen, Sonnen-
kollektoren und ähnlichen Anlagen, sofern 
diese selbst kein Denkmal im Sinne des Art. 
1 Abs. 1 sind; 

	 2. in der Nähe von Baudenkmälern die Errichtung, 	
	 Veränderung oder Beseitigung von

	 a)	� temporären Maßnahmen, die reversibel nur 
das Erscheinungsbild des Denkmals über 
einen Zeitraum von höchstens drei Monaten 
beeinträchtigen, 

	 b)	� Terrassenüberdachungen, wenn sie aus dem 
öffentlichen Raum nicht sichtbar sind,

	 c)	� Masten, die aus Gründen des Brauchtums 
errichtet werden,

	 d)	� Mauern einschließlich Stützmauern und 
Einfriedungen, Sichtschutzzäunen und  
Terrassentrennwänden mit einer Höhe bis 
zu 2 m mit einem Abstand von mindestens  
3 m zum Baudenkmal,

	 e)	� Anlagen, die der zweckentsprechenden Ein-
richtung von Spiel-, Abenteuerspiel-, Bolz- 
und Sportplätzen, Reit- und Wanderwegen, 
Trimm- und Lehrpfaden dienen, ausgenom-
men Gebäude und Tribünen,

NOTIZENNOTIZEN

PRAXISTIPP: 
Viele der hier genannten Maßnahmen sind Art. 57 BayBO 
entlehnt. Bei Verständnisunsicherheiten kann ein Blick in 
Urteile und Literatur zu Art. 57 BayBO helfen.

Zum Inhaltsverzeichnis
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	 f)	� Anlagen, die der Gartennutzung, der 
Gartengestaltung oder der zweckentspre-
chenden Einrichtung von Gärten dienen, 
ausgenommen Gebäude und Einfriedun-
gen,

	 g)	� Außenwandbekleidungen einschließ-
lich Maßnahmen der Wärmedämmung, 
Verblendungen und Verputz baulicher 
Anlagen ohne Änderung der Farbgebung,

	 h)	 Bedachungen einschließlich Maßnahmen 	
		  der Wärmedämmung,
	 i)	� Werbeanlagen in Auslagen oder an Schau-

fenstern, im Übrigen mit einer Ansichts-
fläche bis zu 1 m2,

	 j)	� Fahrgeschäften mit einer Höhe bis zu 5 
m, die für Kinder betrieben werden und 
eine Geschwindigkeit von höchstens 1 m/s 
haben,

	 k)	� Kinderspielplätzen,
	 l)	� Freischankflächen bis zu 40 m2,
	 m)	� freistehenden Ladestationen für Elektro-

fahrzeuge mit einer Höhe bis zu 2 m und 
einer Breite und Tiefe bis zu je 0,5 m im 
Abstand von mindestens 3 m zum Bau-
denkmal,

	 n)	� Grabdenkmalen auf Friedhöfen, Feldkreu-
zen, Denkmälern und sonstigen Kunst-
werken jeweils mit einer Höhe bis zu 4 m, 

sofern diese selbst kein Denkmal im Sinne 
des Art. 1 Abs. 1 sind,

	 o)	� unbedeutenden Anlagen oder unbedeu-
tenden Teilen von Anlagen wie Haus-
eingangsüberdachungen, Markisen, 
Rollläden, Terrassen, Maschinenfunda-
mente, Straßenfahrzeugwaagen, Pergolen, 
Jägerstände, Wildfütterungen, Bienenfrei-
stände, Taubenhäuser, Hofeinfahrten und 
Teppichstangen;

	 3. in der Nähe von Baudenkmälern die Erneuerung 	
	 von

	 a)	� Spenglerarbeiten wie Regenrinnen und 
Fallrohren, Verwahrungen an Kaminen, 
Gauben, Ortgängen, 

	 b)	� Farbanstrichen, 
	 c)	 Dachdeckungen, 

	 die sich am vorhandenen Bestand oder einer nach-	
	 weisbaren älteren Ausführung orientieren;

	 4. in der Nähe von Baudenkmälern die Beseitigung 	
	 von baulichen Anlagen und Teilen baulicher Anla-	
	 gen mit einem Abstand von mindestens 3 m zum 	
	 Baudenkmal.

NOTIZENNOTIZEN
Zum Inhaltsverzeichnis
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(4) 	� ¹Die Erlaubnis kann im Fall des Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
und 2 versagt werden, soweit gewichtige Gründe 
des Denkmalschutzes für die unveränderte Beibe-
haltung des bisherigen Zustands sprechen.

	 �²Im Fall des Abs. 1 Satz 2 kann die Erlaubnis ver-
sagt werden, soweit das Vorhaben zu einer Be-
einträchtigung des Wesens, des überlieferten Er-
scheinungsbilds oder der künstlerischen Wirkung 
eines Baudenkmals führen würde und gewichtige 
Gründe des Denkmalschutzes für die unveränderte  
Beibehaltung des bisherigen Zustands sprechen.

	� ³Dient die Maßnahme der Gewinnung erneuerba-
rer Energien überwiegend für den Energiebedarf im 
Baudenkmal oder zu seiner energetischen Verbes-
serung, kann die Erlaubnis in den Fällen des Satzes 
1 oder 2 nur versagt werden, soweit überwiegende 
Gründe des Denkmalschutzes entgegenstehen und 
diesen nicht durch Nebenbestimmungen zur Art der 
Umsetzung Rechnung getragen werden kann.

(5)	� ¹Ist eine Baugenehmigung oder an ihrer Stelle eine 
bauaufsichtliche Zustimmung oder abgrabungs-
aufsichtliche Genehmigung erforderlich, entfällt 
die Erlaubnis.

	 �2Unbeschadet des Satzes 1 entfällt die Erlaubnis bei 
Bauvorhaben, die die Voraussetzungen des Art. 73 
Abs. 1 Satz 1 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) 
erfüllen und bei verfahrensfreien Bauvorhaben, 
die im Übrigen die Voraussetzungen des Art. 73 
Abs. 1 Satz 1 BayBO erfüllen, wenn das Landesamt 
für Denkmalpflege dem Bauvorhaben auf Ersuchen 
der Baudienststelle zugestimmt hat.

	 �3Für denkmaltypische Bauprodukte, die in Bau-
denkmälern verwendet werden sollen, erteilt die 
untere Bauaufsichtsbehörde die Zustimmung im 
Einzelfall nach Art. 20 BayBO.

	� 4Werden denkmaltypische Bauprodukte bei Bau-
vorhaben verwendet, die die Voraussetzungen des 
Art. 73 Abs. 1 Satz 1 BayBO erfüllen, oder in verfah-
rensfreien Bauvorhaben, die im Übrigen die Vor-
aussetzungen des Art. 73 Abs. 1 Satz 1 BayBO erfül-
len, entscheidet die höhere Bauaufsichtsbehörde.

(6) 	� Bei Entscheidungen nach den Abs. 1, 4 und 5 sind 
auch die Belange von Menschen mit Behinderung 

NOTIZENNOTIZEN

PRAXISTIPP: 
Auf der Homepage des BLfD finden Sie unter  
„Information und Service“ viele Informationen zum 
Themenbereich „Klimaschutz und Denkmalpflege“.

Zum Inhaltsverzeichnis
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und von Menschen mit sonstigen Mobilitätsbeein-
trächtigungen zu berücksichtigen.

(7) 	� ¹Abweichend von Abs. 1 Satz 2 bedarf die Errichtung, 
Veränderung oder Beseitigung von Windenergiean-
lagen nur in der Nähe von besonders landschafts-
prägenden Baudenkmälern der Erlaubnis.

	 �²Die Erlaubnis ist zu versagen, soweit das Vorha-
ben zu einer Beeinträchtigung des Wesens, des  
überlieferten Erscheinungsbilds oder der künstle-
rischen Wirkung des besonders landschaftsprägen-
den Baudenkmals führen würde und gewichtige 
Gründe des Denkmalschutzes für die unveränderte 
Beibehaltung des bisherigen Zustands sprechen.

TEIL 3 BODENDENKMÄLER

Art. 7 Ausgraben von Bodendenkmälern  
(1) 	� ¹Wer auf einem Grundstück nach Bodendenkmä-

lern graben oder zu einem anderen Zweck Erdar-
beiten auf einem Grundstück vornehmen will, ob-
wohl er weiß oder vermutet oder den Umständen 
nach annehmen muss, dass sich dort Bodendenk-
mäler befinden, bedarf der Erlaubnis.

	� ²Er hat die Kosten für die vorherige wissenschaft-
liche Untersuchung, die Bergung von Funden und 
die Dokumentation der Befunde zu tragen, soweit 
ihm das zuzumuten ist.

	� ³Die Erlaubnis kann versagt werden, soweit dies 
zum Schutz eines Bodendenkmals erforderlich ist.

	� ⁴Art. 6 Abs. 5 Satz 2 gilt entsprechend.

(2) 	� Art. 6 Abs. 2 gilt entsprechend. 

(3) 	� Erlaubnisfrei sind 

	� 1. das Verlegen, Erneuern und Entfernen folgender 
Anlagen:

	 a)	� Hauseinführungen bei Wasser- und Ab-

NOTIZENNOTIZEN

PRAXISTIPP: 
Die besonders landschaftsprägenden  
Denkmäler sind im BayernAtlas  
− www.geoportal.bayern.de/bayernatlas −  
unter dem Thema „Planen und Bauen“,  
„Denkmaldaten“ anzeigbar.

Zum Inhaltsverzeichnis

https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/?topic=pl_bau&lang=de&bgLayer=atkis
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wasserleitungen, Stromleitungen, Gasver-
sorgungs- und Fernwärmeleitungen,

	 b)	� Netzverteiler für Medien- und Kabelvertei-
ler für Niederspannungsleitungen,

	 c)	� Medien- und Niederspannungsleitungen bei 
grabenloser Verlegung im Oberboden;

	� 2. das Verlegen, Erneuern und Entfernen folgender 
Leitungen:

	 a)	� Medien-, Wasser-, Abwasser-, Strom-, Was-
serstoff- und Gasversorgungsleitungen 
einschließlich Leerrohren und Hausan-
schlüssen vollständig in bestehenden Lei-
tungsgräben, 

	 b)	� Medien- und Niederspannungsstromlei-
tungen im Schlitzverfahren,

	 c)	� Medien- und Niederspannungsleitungen 
in Straßen, Gehwegen sowie befestigten 
Wegen im bestehenden Straßenkörper mit 
einer Mindertiefe,

	 d)	� Start- und Zielgruben innerhalb des Oberbo-
dens für die grabenlose Verlegung von Me-
dien- und Niederspannungsleitungen.

(4) 	� Abs. 1 gilt nicht für Grabungen, die vom Landesamt 
für Denkmalpflege oder unter seiner Mitwirkung 
vorgenommen oder veranlasst werden.

(5) 	� ¹Wer in der Nähe von Bodendenkmälern, die ganz 
oder zum Teil über der Erdoberfläche erkennbar 
sind, Anlagen errichten, verändern oder beseiti-
gen will, bedarf der Erlaubnis, wenn sich dies auf 
Bestand oder Erscheinungsbild eines dieser Boden-
denkmäler auswirken kann.

	� ²Abs. 1 Satz 2 und Art. 6 Abs. 4 Satz 2 sowie Art. 6 
Abs. 5 gelten entsprechend.

	� ³Abweichend von Satz 1 bedarf die Errichtung, Ver-
änderung oder Beseitigung von Windenergieanla-
gen der Erlaubnis

	� 1. in der Nähe von besonders landschaftsprägen-
den Bodendenkmälern oder

	� 2.  wenn sie sich auf den Bestand eines Bodendenk-
mals auswirken kann.

	� ⁴In den Fällen des Satzes 3 Nr. 1 gilt Art. 6 Abs. 5 
Satz 2 entsprechend.

(6) 	� ¹Soll eine Grabung auf einem fremden Grundstück 
erfolgen, so kann der Eigentümer verpflichtet wer-
den, die Grabung zuzulassen, wenn das Landesamt 
für Denkmalpflege festgestellt hat, dass ein beson-
deres öffentliches Interesse an der Grabung besteht.

NOTIZENNOTIZEN
Zum Inhaltsverzeichnis
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	� ²Der Inhaber der Grabungsgenehmigung hat den dem 
Eigentümer entstehenden Schaden zu ersetzen.

(7) 	� ¹Auf in der Denkmalliste nach Art. 2 Abs. 1 verzeich-
neten Bodendenkmälern ist der Einsatz technischer 
Ortungsgeräte, die geeignet sind, Denkmäler im 
Erdreich aufzufinden, verboten.

	� ²Eine Erlaubnis kann nur für berechtigte berufliche 
Zwecke erteilt werden.

	� ³Abs. 1 Satz 3 und Abs. 4 gelten entsprechend.

Art. 8 Auffinden von Bodendenkmälern 
(1) 	� ¹Wer Bodendenkmäler auffindet, ist verpflichtet, 

dies unverzüglich der Unteren Denkmalschutz- 
behörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege 
anzuzeigen.

	� ²Zur Anzeige verpflichtet sind auch der Eigen- 
tümer und der Besitzer des Grundstücks sowie der 
Unternehmer und der Leiter der Arbeiten, die zu 
dem Fund geführt haben.

	� ³Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die übrigen.

	� ⁴Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem 
Fund geführt haben, auf Grund eines Arbeits- 

verhältnisses teil, so wird er durch Anzeige an den 
Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit.

(2)	� Die aufgefundenen Gegenstände und der Fund-
ort sind bis zum Ablauf von einer Woche nach der 
Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die 
Untere Denkmalschutzbehörde die Gegenstände 
vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten 
gestattet.

(3)	� Die Abs. 1 und 2 gelten nicht bei Arbeiten, die  
vom Landesamt für Denkmalpflege oder unter  
seiner Mitwirkung vorgenommen oder veranlasst 
werden.

(4)	� Eigentümer, dinglich Verfügungsberechtigte und 
unmittelbare Besitzer eines Grundstücks, auf dem 
Bodendenkmäler gefunden werden, können ver-
pflichtet werden, die notwendigen Maßnahmen 
zur sachgemäßen Bergung des Fundgegenstands 
sowie zur Klärung der Fundumstände und zur  
Sicherung weiterer auf dem Grundstück vor- 
handener Bodendenkmäler zu dulden.

NOTIZENNOTIZEN
Zum Inhaltsverzeichnis



26 27

Art. 9 Schatzregal 
(1)	� ¹Bewegliche Bodendenkmäler oder Teile davon, die 

herrenlos oder so lange verborgen gewesen sind, dass 
ihr Eigentümer nicht mehr zu ermitteln ist, werden 
unabhängig von einer Eintragung nach Art. 2 Abs. 1 
mit der Entdeckung Eigentum des Freistaates Bayern.

	� ²Sie sind unverzüglich dem Landesamt für Denk-
malpflege zu übergeben.

(2)	� ¹Der Eigentümer des Grundstücks, auf dem das Bo-
dendenkmal entdeckt wurde, hat gegen den Frei-
staat Bayern einen Anspruch auf Ausgleich.

	� ²Für Funde auf der Grundstücksgrenze gilt § 432 
des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB).

	 ³Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für Objekte, deren

	 1. Verkehrswert weniger als 1.000 € beträgt oder

	� 2. deren Fund oder Bergung unter Verstoß gegen 
gesetzliche Bestimmungen erfolgte.

 
	� ⁴Die Höhe des Ausgleichs bemisst sich nach dem 

Verkehrswert des restaurierten Objekts abzüglich 
des Aufwands für eine fachgerechte Restaurie-
rung und Konservierung.

	� ⁵Die Belohnung nach Abs. 3 ist zum Abzug zu  
bringen.

(3)	� ¹Der Entdecker, der nicht zugleich Grundstücks- 
eigentümer ist, hat gegen den Freistaat Bayern  
einen Anspruch auf Belohnung nach § 971 BGB.

	 ²Abs. 2 Satz 3 gilt entsprechend.

	� ³Für die Wertberechnung im Rahmen des § 971 
Abs. 1 Satz 2 BGB gilt Abs. 2 Satz 4.

(4)	� ¹Der Anspruch auf Ausgleich oder Belohnung ent- 
steht 24 Monate nach der Übergabe an das Landes- 
amt für Denkmalpflege.

	� ²Er entfällt, wenn das Objekt an die nach § 984 BGB  
Berechtigten zurückgegeben und diesen je zur Hälf-
te das Eigentum an dem Objekt übertragen wird.

(5)	� ¹Das Eigentum soll vom Freistaat Bayern auf Antrag 
der Gemeinde des Fundorts übertragen werden, 
wenn die fachgerechte Archivierung und Lagerung 
der gesamten Funde einer Grabung durch eine 
fachlich besetzte Einrichtung gewährleistet wird.

	� ²In diesem Fall bestehen keine Ansprüche der  
Gemeinde nach den Abs. 2 und 3.
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(6)	� Für Entdeckungen vor dem 1. Juli 2023 sind die 
Vorschriften des Bayerischen Denkmalschutz- 
gesetzes in der am 30. Juni 2023 geltenden Fassung  
anzuwenden.

TEIL 4 VERFAHRENSBESTIMMUNGEN

Art. 10 Denkmalschutzbehörden 
 (1)	� ¹Untere Denkmalschutzbehörden sind die Kreisver-

waltungsbehörden.

	� ²Soweit kreisangehörigen Gemeinden die Auf- 
gaben der Unteren Bauaufsichtsbehörden über- 
tragen sind oder übertragen werden, gilt diese 
Übertragung auch für die Aufgaben der Unteren 
Denkmalschutzbehörden.

	� ³Art. 115 Abs. 2 der Gemeindeordnung gilt ent
sprechend.

(2)	 �Höhere Denkmalschutzbehörden sind die Regierungen.

(3)	� Oberste Denkmalschutzbehörde ist das Staats- 
ministerium für Wissenschaft und Kunst (Staats-
ministerium).

(4)	� ¹Soweit nichts anderes bestimmt ist, sind die  
Unteren Denkmalschutzbehörden für den Vollzug 
dieses Gesetzes zuständig.

	� ²Bei Bauvorhaben, die die Voraussetzungen des 
Art. 73 Abs. 1 Satz 1 BayBO erfüllen und bei ver-
fahrensfreien Bauvorhaben, die im Übrigen die 
Voraussetzungen des Art. 73 Abs. 1 Satz 1 BayBO  
erfüllen, treten die Höheren an die Stelle der  
Unteren Denkmalschutzbehörden.

	� ³Satz 2 gilt auch für Entscheidungen nach Art. 7.

(5)	� Die Aufgaben der Denkmalschutzbehörden sind 
Staatsaufgaben; für die Gemeinden sind sie über-
tragene Aufgaben.
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Art. 11 Landesamt für Denkmalpflege 
(1)	� ¹Das Landesamt für Denkmalpflege ist die staat-

liche Fachbehörde für alle Fragen des Denkmal-
schutzes und der Denkmalpflege.

	� ²Es ist dem Staatsministerium unmittelbar nach-
geordnet.

(2)	� ¹Dem Landesamt für Denkmalpflege obliegen die 
Denkmalpflege und die Mitwirkung beim Denk-
malschutz.

	� ²Die Denkmalpflege umfasst auch die Erforschung 
der Denkmäler, soweit solche Vorhaben mit den 
sonstigen Aufgaben des Landesamts für Denkmal-
pflege in unmittelbarem Zusammenhang stehen 
und mit diesen vereinbar sind.

	� ³Insbesondere hat es folgende Aufgaben:

	� 1. Mitwirkung beim Vollzug dieses Gesetzes und 
anderer einschlägiger Vorschriften nach Maß- 
gabe der hierzu ergangenen und ergehenden Be- 
stimmungen;

	� 2. Herausgabe von Richtlinien zur Pflege der 
Denkmäler unter Beteiligung der kommunalen  
Spitzenverbände;

	� 3. Erstellung und Fortführung der Inventare und 
der Denkmalliste;

	� 4. Konservierung und Restaurierung von Denk- 
mälern, soweit die Konservierung und die Res-
taurierung nicht von anderen dafür zuständigen  
staatlichen Stellen durchgeführt werden;

	� 5. fachliche Beratung und Erstattung von Gut- 
achten in allen Angelegenheiten des Denkmal-
schutzes und der Denkmalpflege;

	� 6. Überwachung der Ausgrabungen sowie die 
Überwachung und Erfassung der anfallenden  
beweglichen Bodendenkmäler;

	� 7. Fürsorge für Heimatmuseen und ähnliche 
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Sammlungen, soweit diese nicht vom Staat ver-
waltet werden.

	� ⁴Das Staatsministerium kann dem Landesamt für 
Denkmalpflege weitere einschlägige Aufgaben  
zuweisen.

(3)	� Die bisherigen Aufgaben der Bayerischen Ver- 
waltung der staatlichen Schlösser, Gärten und  
Seen bleiben unberührt.

Art. 12 Heimatpfleger 
 (1)	� ¹Die Heimatpfleger beraten und unterstützen die 

Denkmalschutzbehörden und das Landesamt für 
Denkmalpflege in den Fragen der Denkmalpflege 
und des Denkmalschutzes.

	� ²Ihnen ist durch die Denkmalschutzbehörden in 
den ihren Aufgabenbereich betreffenden Fällen 
rechtzeitig Gelegenheit zur Äußerung zu geben.

(2)	� Die Denkmalschutzbehörden und das Landesamt 
für Denkmalpflege sollen sich in geeigneten Fällen 
der Unterstützung kommunaler Stellen sowie  
privater Initiativen bedienen.

Art. 13 Landesdenkmalrat 
(1)	� ¹Der Landesdenkmalrat berät die Staatsregierung in 

allen wichtigen Fragen der Denkmalpflege.

	 ²Er wirkt an der Festlegung von Ensembles mit.

(2)	� ¹In den Landesdenkmalrat werden folgende Mit-
glieder jeweils für die Dauer der Legislaturperiode 
entsandt:

	� 1. sechs von den Fraktionen des Bayerischen Land-
tags gemäß ihren Besetzungsrechten nach dem Ver-
fahren Sainte-Laguë/Schepers,

	� 2. je zwei von der Katholischen Kirche und der Evan-
gelisch-Lutherischen Landeskirche,

	 3. je eines

	 a)	� von den israelitischen Kultusgemeinden  
in Bayern,

	 b)	� vom Verein zur Erhaltung privater  
Baudenkmäler und sonstiger Kulturgüter 
in Bayern e.V.,

	 c)	� von der Deutschen Burgenvereinigung, 
Landesgruppe Bayern,

	 d)	� vom Landesverband der Bayerischen  
Haus- und Grundbesitzer e.V.,
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	 e)	� vom Familienbetriebe Land und Forst  
Bayern e.V.,

	 f)	� von der Bayerischen Akademie der  
Schönen Künste, 

	 g)	 von der Bayerischen Architektenkammer,
	 h)	� von der Deutschen Akademie für  

Städtebau und Landesplanung,  
Landesgruppe Bayern,

	 i)	� vom Bayerischen Landesverein für  
Heimatpflege,

	 j)	 vom Bayerischen Bauernverband,
	 k)	� von der Arbeitsgemeinschaft der  

Bayerischen Handwerkskammern,
	 l)	 vom Bayerischen Gemeindetag,
	 m)	 vom Bayerischen Städtetag,
	 n)	 vom Bayerischen Landkreistag,
	 o)	 vom Bayerischen Bezirketag,
	 p)	� von der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau,

	 4. bis zu sechs vom Staatsministerium.
 
	� ²Es wird entsprechend Satz 1 jeweils ein Stellver-

treter bestimmt.

	� ³Die Mitglieder und ihre Stellvertreter werden vom 
Landtag bestellt, in den Fällen des Satzes 1 Nr. 2 bis 
4 auf Vorschlag der jeweiligen entsendenden Stelle.

(3)	� ¹Die Mitglieder sind ehrenamtlich tätig.

	� ²Sie erhalten Reisekosten nach den Vorschriften 
des Bayerischen Reisekostengesetzes wie ein Eh-
renbeamter.

(4)	� ¹Der Landesdenkmalrat wählt aus seiner Mitte mit 
einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder ein 
vorsitzendes Mitglied und einen Stellvertreter.

	� ²Der Landesdenkmalrat gibt sich im Übrigen eine 
Geschäftsordnung.

	� ³Das Staatsministerium führt seine Geschäfte.

(5)	� Ohne Stimmrecht nehmen an den Beratungen des 
Landesdenkmalrats bei Bedarf Sachverständige 
nach Einladung des Landesdenkmalrats teil.

Art. 14 Erlaubnisverfahren und Wiederherstellung 
(1)	� ¹Der Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach den 

Art. 6 und 7 und auf Verpflichtung des Eigentümers 
nach Art. 7 Abs. 6 ist in Textform bei der zuständi-
gen Denkmalschutzbehörde einzureichen, die ihn 
unverzüglich der Gemeinde zur Stellungnahme 
übermittelt.
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(6)	� Die zuständige Behörde kann die Entscheidung 
über einen Antrag auf Erlaubnis, Baugenehmi-
gung, baurechtliche Zustimmung oder abgra-
bungsaufsichtliche Genehmigung auf höchstens 
ein Jahr aussetzen, soweit dies zur Klärung der 
Belange des Denkmalschutzes, insbesondere für 
Untersuchungen des Baudenkmals und seiner Um-
gebung, erforderlich ist.

(7)	� ¹Erlaubnisse, Zustimmungen und sonstige Maß-
nahmen nach diesem Gesetz gelten auch für und 
gegen die Rechtsnachfolger, soweit in dem jeweili-
gen Bescheid nichts anderes bestimmt wird. 

	�
	� ²Satz 1 gilt auch für Personen, die ein Besitzrecht 

nach Erteilung einer Erlaubnis, einer Zustimmung 
oder nach Erlass einer sonstigen Maßnahme nach 
diesem Gesetz an dem Denkmal erlangt haben.

(8)	� Art. 4 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung (EU) 2022/2577 
findet aus Gründen des Schutzes kulturellen Erbes 
keine Anwendung.

Art. 15 Betretungs- und Auskunftsrecht 
(1)	� Die Denkmalschutzbehörden und das Landesamt 

für Denkmalpflege sind berechtigt, im Vollzug die-
ses Gesetzes Grundstücke auch gegen den Willen der 
Betroffenen zu betreten, soweit das zur Erhaltung  

	� ²Art. 75 und 76 BayBO gelten in den Fällen der Art. 
6, 7 und 8 Abs. 2 entsprechend.

(2)	� ¹Die zuständige Denkmalschutzbehörde soll vor 
einer Entscheidung nach den Teilen 2 und 3 das 
Landesamt für Denkmalpflege hören.

	� ²Art. 65 Abs. 2 Satz 3 BayBO gilt entsprechend.

(3)	 Für eine Erlaubnis nach den Teilen 2 und 3 gilt Art. 	
	 69 BayBO entsprechend.

(4)	� Werden Handlungen nach Art. 6, 7 oder 8 Abs. 2 
ohne die erforderliche Erlaubnis, Baugenehmi-
gung oder abgrabungsaufsichtliche Genehmigung 
durchgeführt, so kann die Untere Denkmalschutz-
behörde verlangen, dass der ursprüngliche Zustand 
wieder hergestellt wird, soweit dies noch möglich 
ist, oder dass Bau- und Bodendenkmäler auf ande-
re Weise wieder instandgesetzt werden.

(5) 	� Wer widerrechtlich Bau- oder Bodendenkmäler 
vorsätzlich oder grob fahrlässig zerstört oder be-
schädigt, ist unabhängig von der Verhängung einer 
Geldbuße zur Wiedergutmachung des von ihm an-
gerichteten Schadens bis zu dessen vollem Umfang 
verpflichtet.
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eines Bau- oder Bodendenkmals dringend erfor-
derlich erscheint.

(2) 	� Eigentümer und Besitzer von Bau- und Bodendenk-
mälern und sonstige Berechtigte sind verpflichtet, 
den Denkmalschutzbehörden und dem Landesamt 
für Denkmalpflege alle zum Vollzug dieses Geset-
zes erforderlichen Auskünfte zu erteilen.

Art. 16 Kostenfreiheit 
	� ¹Für Amtshandlungen nach diesem Gesetz werden 	

Kosten nicht erhoben.

	� ²Schließt die Erlaubnis gemäß Art. 6 Abs. 5 Satz 3 
die Zustimmung im Einzelfall nach Art. 20 BayBO  
oder die Abweichung nach Art. 63 Abs. 1 Satz 1  
BayBO ein, werden für die Zustimmung oder die Ab-
weichung Kosten nach dem Kostengesetz erhoben.

TEIL 5 ENTEIGNUNG

Art. 17 Zulässigkeit der Enteignung 
	� ¹Kann eine Gefahr für den Bestand oder die Gestalt 

eines Bau- oder Bodendenkmals auf andere Weise 
nicht nachhaltig abgewehrt werden, so ist die Ent-
eignung zugunsten des Staates oder einer anderen 
juristischen Person des öffentlichen Rechts zulässig.

	� ²Zugunsten einer juristischen Person des Privat-
rechts ist die Enteignung dann zulässig, wenn die 
dauernde Erhaltung des Bau- oder Bodendenkmals 
zu den satzungsmäßigen Aufgaben der juristischen 
Person gehört und bei Berücksichtigung aller Um-
stände gesichert erscheint.

Art. 18 Entschädigungsfonds 
(1)	� ¹Für Entschädigungen bei Enteignung nach Art. 17, 

Ausgleich unzumutbarer Kostenbelastungen nach 
Art. 4 Abs. 3 sowie bei Instandsetzungsmaßnah-
men nach Art. 4 Abs. 1 wird ein Entschädigungs-
fonds vorgehalten, der von der Obersten Denkmal-
schutzbehörde als staatliches Sondervermögen  
unterhalten wird.

	� ²Steuervorteile, die auf die Denkmaleigenschaft zu-
rückzuführen sind, sind bei Zahlungen an den Be-
troffenen in angemessenem Umfang anzurechnen.

(2)	� ¹Der Freistaat Bayern und die Gemeinden haben 
die Entschädigung grundsätzlich gemeinsam zu 
tragen.

	� ²Die Ansprüche des Berechtigten sind gegen den 
Freistaat Bayern zu richten.

	� ³Der Entschädigungsfonds erstattet dem Freistaat  
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Bayern auf Antrag der örtlich zuständigen Regie-
rung die dem Betroffenen gewährten Entschädi-
gungsleistungen.

(3)	� ¹Der Freistaat Bayern und die Gemeinden tragen 
den Fonds durch Beiträge von je 16 Millionen Euro 
jährlich.

	� ²Die staatlichen Beiträge sind in zwei gleichen Teil-
beträgen im Januar und im Juli zahlbar.

	� ³Die von den Gemeinden zu tragenden Einzel- 
beiträge errechnen sich nach dem Verhältnis der 
jeweiligen gemeindlichen Umlagegrundlagen für 
die Kreisumlage oder die Bezirksumlage.

	� ⁴Sie werden jährlich vom Landesamt für Statistik 
berechnet und sollen entsprechend bis 31. März 
des jeweiligen Beitragsjahres gegenüber den Ge-
meinden durch Beitragsbescheid festgesetzt werden.

	� ⁵Die Beiträge werden mit der Auszahlung der Schlüs-
selzuweisungen für das dritte Vierteljahr fällig, staat-
licherseits einbehalten und an den Fonds abgeführt.

	� ⁶Soweit Gemeinden keine Schlüsselzuweisungen 
erhalten, zahlen sie die Beiträge bis zum 15. Sep-
tember an die Staatsoberkasse.

(4)	� Erfolgt eine Enteignung zugunsten einer juris- 
tischen Person des öffentlichen Rechts, die nicht 
Gebietskörperschaft ist, oder zugunsten einer  
juristischen Person des Privatrechts, so hat diese 
die Entschädigung zu tragen.

TEIL 6 FINANZIERUNG

Art. 19 Leistungen 
(1)	� ¹Der Freistaat Bayern beteiligt sich unbeschadet be-

stehender Verpflichtungen in Höhe der jeweils im 
Staatshaushalt ausgewiesenen Mittel an den Kosten 
des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, ins-
besondere an den Kosten der Instandsetzung, Erhal-
tung, Sicherung und Freilegung von Denkmälern.

	� ²Die Höhe der Beteiligung richtet sich nach der Be-
deutung und der Dringlichkeit des Falls und nach 
der Leistungsfähigkeit des Eigentümers.
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(2)	� Die kommunalen Gebietskörperschaften beteili-
gen sich im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit in an-
gemessenem Umfang an den Kosten der in Abs. 1  
genannten Maßnahmen.

TEIL 7 ORDNUNGSWIDRIGKEITEN 

Art. 20 Ordnungswidrigkeiten 
(1)	� Mit Geldbuße bis zu fünf Millionen Euro kann be-

legt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig

	� 1. Handlungen nach Art. 4 Abs. 4 vornimmt, ob-
wohl ihm dies durch vollziehbare Anordnung un-
tersagt wurde,

	� 2. ohne die nach Art. 6 Abs. 1 oder Art. 7 Abs. 5 Satz 1  
erforderliche Erlaubnis oder die an ihre Stelle tre-
tende baurechtliche oder abgrabungsaufsichtliche 
Genehmigung Maßnahmen an einem Denkmal 
durchführt,

	� 3. ohne die nach Art. 7 Abs. 1 erforderliche Erlaub-
nis nach Bodendenkmälern gräbt oder zu einem 
anderen Zweck Erdarbeiten auf einem Grundstück 
vornimmt,

	� 4. die gemäß Art. 8 Abs. 1 erforderliche Anzeige 
nicht unverzüglich erstattet,

	� 5. die aufgefundenen Gegenstände und den Fund-
ort nicht gemäß Art. 8 Abs. 2 unverändert lässt,

	� 6. seiner Übergabepflicht gemäß Art. 9 Abs. 1 Satz 2 
nicht unverzüglich nachkommt,

	� 7. entgegen Art. 7 Abs. 7 ohne Erlaubnis technische 
Ortungsgeräte einsetzt.

(2)	� Die Verfolgung der Ordnungswidrigkeiten verjährt 
in fünf Jahren.

TEIL 8 ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN UND 
SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Art. 21 Grundrechtseinschränkung 
	� Die Grundrechte der Unverletzlichkeit der Woh-

nung (Art. 13 des Grundgesetzes, Art. 106 Abs. 3 
der Verfassung), der freien Entfaltung der Persön-
lichkeit (Art. 2 Abs. 1 des Grundgesetzes, Art. 101 
der Verfassung) und des Eigentums (Art. 14 des 
Grundgesetzes, Art. 103 der Verfassung) werden 
durch dieses Gesetz eingeschränkt.

Art. 22 Erteilung von Bescheinigungen für 
steuerliche Zwecke 
 	� Bescheinigungen für die Erlangung von Steuerver-

günstigungen werden vorbehaltlich anderweitiger 
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kirchlichen Belange nicht anerkennen.

	� ⁴Gegenüber anderen Religionsgemeinschaften, die 
Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, gelten 
die Sätze 1 bis 3 sinngemäß.

Art. 24 Militärgelände 
	 �¹Auf dauerhaft militärisch genutzten Grundstü-

cken, die im Eigentum des Bundes stehen oder 
deren militärische Nutzung dinglich gesichert ist 
(Militärgelände), liegen die der Landes- und Bünd-
nisverteidigung dienenden Vorhaben und eine den 
jeweils aktuellen militärischen Anforderungen 
entsprechende Nutzung vorhandener Baudenkmä-
ler im überragenden öffentlichen Interesse. 

	
	 �2Abweichend von Art. 4 Abs. 2 und 3, Art. 5 und 6 

ist das Landesamt für Denkmalpflege vor entspre-
chenden Maßnahmen zu beteiligen und seine Stel-
lungnahme maßgeblich zu berücksichtigen.

Art. 25 Inkrafttreten, Außerkrafttreten  
(1)	 Dieses Gesetz tritt am 1. Oktober 1973 in Kraft. 
	 [Betrifft die Urfassung vom 25. Juni 1973 (GVBl S. 328)]

(2)	� Art. 6 Abs. 7 sowie Art. 7 Abs. 5 Satz 3 Nr. 1 und Satz 
4 treten mit Ablauf des 31. Dezember 2035 außer 
Kraft.

Bestimmungen vom Landesamt für Denkmalpflege 
erteilt. 

Art. 23 Kirchliche Denkmäler 
(1)	� Art. 10 §§ 3 und 4 des Konkordats mit dem Heiligen 

Stuhl vom 29. März 1924 und Art. 18 und 19 des Ver-
trags zwischen dem Freistaat Bayern und der Evan-
gelisch-Lutherischen Kirche in Bayern rechts des 
Rheins vom 15. November 1924 bleiben unberührt.

(2)	� ¹Sollen Entscheidungen über Bau- oder Boden-
denkmäler getroffen werden, die unmittelbar got-
tesdienstlichen Zwecken der Katholischen Kirche 
oder der Evangelisch-Lutherischen Kirche dienen, 
so haben die Denkmalschutzbehörden die von den 
zuständigen kirchlichen Oberbehörden festgestell-
ten kirchlichen Belange zu berücksichtigen.

	� ²Die Kirchen sind am Verfahren zu beteiligen.

	� ³Die zuständige kirchliche Oberbehörde ent-
scheidet im Benehmen mit der Obersten Denk-
malschutzbehörde, falls die Untere und Höhere 
Denkmalschutzbehörde die geltend gemachten 

NOTIZENNOTIZEN

Siehe Praxistipp zu § 7i EStG.

Zum Inhaltsverzeichnis
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Einkommensteuergesetz (EStG)
(Auszug)

§ 7i Erhöhte Absetzungen bei Baudenkmalen
(1)	� ¹Bei einem im Inland belegenen Gebäude, das nach 

den jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften 
ein Baudenkmal ist, kann der Steuerpflichtige ab- 
weichend von § 7 Absatz 4 und 5 im Jahr der  
Herstellung und in den folgenden sieben Jahren 
jeweils bis zu 9 Prozent und in den folgenden vier 
Jahren jeweils bis zu 7 Prozent der Herstellungs-
kosten für Baumaßnahmen, die nach Art und Um-

NOTIZENNOTIZEN

fang zur Erhaltung des Gebäudes als Baudenkmal 
oder zu seiner sinnvollen Nutzung erforderlich 
sind, absetzen. 

	� ²Eine sinnvolle Nutzung ist nur anzunehmen, 
wenn das Gebäude in der Weise genutzt wird, dass 
die Erhaltung der schützenswerten Substanz des 
Gebäudes auf die Dauer gewährleistet ist. 

	� ³Bei einem im Inland belegenen Gebäudeteil, das 
nach den jeweiligen landesrechtlichen Vorschrif-
ten ein Baudenkmal ist, sind die Sätze 1 und 2 ent-
sprechend anzuwenden. 

	� ⁴Bei einem im Inland belegenen Gebäude oder Ge-
bäudeteil, das für sich allein nicht die Vorausset-
zungen für ein Baudenkmal erfüllt, aber Teil einer 
Gebäudegruppe oder Gesamtanlage ist, die nach 
den jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften als 
Einheit geschützt ist, kann der Steuerpflichtige die 
erhöhten Absetzungen von den Herstellungskos-
ten für Baumaßnahmen vornehmen, die nach Art 
und Umfang zur Erhaltung des schützenswerten 
äußeren Erscheinungsbildes der Gebäudegruppe 
oder Gesamtanlage erforderlich sind. 

	� ⁵Der Steuerpflichtige kann die erhöhten Absetzun-
gen im Jahr des Abschlusses der Baumaßnahme 

Beantragung einer 
Bescheinigung 
nach § 10g EStG

PRAXISTIPP:
Für Steuervergünstigungen nach §§ 7i, 10f, 11b oder 10g EStG die 
vorherige Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege 
nicht vergessen!

Nutzen Sie die Online-Verfahren im www.bayernportal.de zur 

dokumentierten 
Abstimmung 

Beantragung einer 
Bescheinigung nach 
§§ 7i, 10f, 11b EStG 
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und in den folgenden elf Jahren auch für An-
schaffungskosten in Anspruch nehmen, die auf 
Baumaßnahmen im Sinne der Sätze 1 bis 4 ent-
fallen, soweit diese nach dem rechtswirksamen 
Abschluss eines obligatorischen Erwerbsvertrags 
oder eines gleichstehenden Rechtsakts durchge-
führt worden sind.  

	 �⁶Die Baumaßnahmen müssen in Abstimmung mit 
der in Absatz 2 bezeichneten Stelle durchgeführt 
worden sein. 

	� ⁷Die erhöhten Absetzungen können nur in An-
spruch genommen werden, soweit die Herstel-
lungs- oder Anschaffungskosten nicht durch Zu-
schüsse aus öffentlichen Kassen gedeckt sind. 

	 ⁸§ 7h Absatz 1 Satz 5 ist entsprechend anzuwenden.

(2)	� ¹Der Steuerpflichtige kann die erhöhten Ab-
setzungen nur in Anspruch nehmen, wenn er 
durch eine nicht offensichtlich rechtswidrige Be-
scheinigung der nach Landesrecht zuständigen 
oder von der Landesregierung bestimmten Stelle 
die Voraussetzungen des Absatzes 1 für das  
Gebäude oder Gebäudeteil und für die Erforder-
lichkeit der Aufwendungen nachweist.

NOTIZENNOTIZEN

	� ²Hat eine der für Denkmalschutz oder Denkmal-
pflege zuständigen Behörden ihm Zuschüsse ge-
währt, so hat die Bescheinigung auch deren Höhe 
zu enthalten; werden ihm solche Zuschüsse nach 
Ausstellung der Bescheinigung gewährt, so ist diese 
entsprechend zu ändern.

	 […]

Zum Inhaltsverzeichnis
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NOTIZEN

Zur Urfassung des DSchG vom 25.06.1973
(von www.bayern.landtag.de)

Entwurf der Staatsregierung eines Gesetzes zum 
Schutz und zur Pflege der Denkmäler (Denkmalschutz-
gesetz – DSchG) vom 14.02.1972:

Beratungsverlauf:

Urfassung in der Bekanntmachung vom 29.06.1973:
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